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2. ®er ©emeinberat ift befugt attfällig auf bem JwangS»
wege uitb auf Sofien beS Betroffenen ben Soüzug
ber obigen Borfcßriften ju oeranlaffen.

Art. 18.
®iefe SSorfd^riften treten nach bet regterungSrStlidjen

©eneßmigung tn Kraft.

Sei ber Aufteilung biefer SSorfd^riften wollte man
SBiebetholungen ber in anberen ©efeßen unb Berorb»

nungen (j. S3. Bauorbnung) aufgefteilten Beftimmungen
oermetben unb nur baëjenige feftlegen, roa§ man auch
tatfäcßHdb au§= ober burcßführen fann. ®er erfte @nt»

rourf ging niefit nur tn einzelnen Beftimmungen weiter,
fonbern enthielt nocb eine Steiße weiterer Borfcßriften,
beren Surcßfüßrung feßr erroünfcßt, aber tn ber ißrajis
unmöglich geworben wäre; man ließ fte baber fallen,
©benfowenig ging eS mit Stücfficßt auf bie b e ft e b e n b e n
Berßältntffe an, ftarre SSorfd^riften ju erlaffen, bie ïetne

Ausnahmen jugeiaffen hätten, ©ntweber wären bann
mandée an unb für fidb gefunbe aBoßnungen aufgehoben
worben, ober bie formen hätten fo ttef gehalten werben
müffen, baff mit ihnen ber gewollte Jwecf nidEjt ju er»

retten wäre. Schließlich ift barauf ßtnzuwetfen, baß
eë nidbt allein auf ©oben» unb genfter fläche unb anbete
tn Jaßlen auSbrüdbare Beftimmungen, fonbern narnent«
lidb audb auf bie örtliche Sage (j. 93. biegte, gefdbloffene
Überbauung ober weiträumige, offene Sauweife), bie

Stetnßaltung ber aBoßnungen, Käufer unb Umgebung
anfommt.

Unter biefen ©eftdbtëpwîten finb bie obgenannten
Beftimmungen aufzufaffen unb anjuwenben. E, K.

SattfctoetMetytre*
©in energifdber SJteifter, ber „oon ber ißicfe auf Mente"

unb fith P angefebenfter Stellung emporgearbeitet bat/
bebanbelt biefen ißunft in ebenfo entfdßtebener wte origi»
netter SSSeife. ©einen Ausführungen fei entnommen:
SBenn bie ©Item bie Überzeugung gewonnen haben, baß

ihr Soßn ein praftifd^er Kopf unb fünftlerifch befähigt
ift, wenn feine Steigungen ju freier, fudhenber unb felb=
fiänbiger Arbeit îlar ßeroortreten, ftatt für eine attjeit
gleichförmige, nach unb nadb oöüig geiftlofe Betätigung,
bann foil er Çanbmerfer werben unb mit ftoljem ftarfen
SBBotten etne SetufSleßre antreten.

SBarum? Schlechter fann baS ^anbwer! nid^t mehr
werben, al§ e§ in ben legten Jahrzehnten geworben ift;
aber eS fann wleber beffer werben, wenn fid) ihm SJtänner,

wahrhafte SJtänner wibmen, bie auf baS ©ängelbanb ber
ftaatlicßen Sttithülfe oerzichten. ®te Stheoretifer wollten
bem Hanbwerf auf bie Seine helfen unb haben e§ foweit
gebracht, baß eS jeßt auf hohen Stelzen im Sumpfe
waten barf. ®er frühem SBerfftattleßre ift alle mögliche
Schulung zugeftettt worben unb richtig: ®te ©dhablone
hat gefiegt. SJtan hat ftch oon ftäbtifd^en Sehrwerfftätten
weiß ©ott waS oerfprocßen unb will heute noch uicßt
oerfteßen, baß fie alle Jnbioibualltät nieberretten unb
baS Hanbmetf pingen, gewiffermaßer. paraüel ber
SJtafcßtne zu arbeiten. ®er Seßrjunge oon heute foil ftch

ängftlich an SJtaße, Berechnungen unb Jetcßnungen halten,
bie ein „Stubterter" auSgeßecft hat unb btefe Sorlagen
ftnb bie gleichen oon Jüricß bis Berlin. SBte fann ba
noch etwas AparteS ßerauSfommen? ©dhließlidh fommt
foldhe „HanbroerfSfunft" auf baS ©leidße heraus, wte
ein SJtaffenprobuft aus ber gabrif, mit bem einzigen
Unterfdhieb, baß fie zufolge ber langfamern unb unbe=

quemetn Arbeit teurer im greife fteßt. ®aS alte fd^öne

Hanbwerf mit all fetner frohen, felbftbewußten ©igenart
^at fidh oor ber mafcßinetten SCed^niï gehorfamft oer»

beugt unb fo baS Kriechen gelernt. ®arum fein bemit»
letbenSwerter Siefftanb

Sefferung ift möglich, wenn bie Umfeßr erfolgt. ®ie
jungen Seute, welcße bie rechte Suft bezeigen, ©igeneS zu
fdßaffen unb nicht bloß in ben ©eleifen, bie Saufenbe
brettgetreten haben, weiter zu platfdßen, müffen oom
15. Jahre weg eine grünblicße, ergiebige unb genügenb
lange SBerfftattteßre in alter gorm burcßmadben unb bte

fogenannte banbrnerflicße ©dhulung fott erft ber ©efette
fucßen, ber in allen äußern Hantierungen fo „burcß" ift,
baß er unoerweilt bie fßrobe machen fann, ob bte ihm
angetragene Sporte für feine Jwedfe etwas taugt.

@S ift burdhauS fein Jufatt, baß ber Stücfgang beS

HanbwerfS zeitlich zufammenfättt mit bem unheimlich
ftetgenben Sefuch ber böhern Schulen unb mit ber un»
geheuren Junaßme oon Seuten, bte ihren Beruf oerfehlt
haben. oerfetten ftch Urfadhe unb SBirfung auf baS

atterengfte. SBenn heute in einem wohlhabenben bürger»
liehen Haufe ein junger SJtann Suft, greube unb Salent
Zu baulicher Sätigfeit zeigt, fo wirb er nicht etwa Sau»
metfter, fonbern Ardhiteft. ©ntfpricßt bann btefe Berufs»
ftettung wirflich feinen natürlichen Steigungen? Satfachen
bewetfen hunbertfältig baS ©egenteil. Bringe boch ber
habliche, finanzkräftige Bürgerftanb bem Hanbwerf wteber»
um feine Söhne herbei, bie fpäter bte SJtögltcßfett haben,
fidh f«t unb ungehemmt zu entfalten unb man wirb er»
fahren, baß eS rafcß beffer fommt. ®aS Hanbwerf ift
nicht bazu ba, bie ärmliche Stolle ber gliefmeifterei zu
fpielen, fonbern eS muß in alle Jufunft SteueS geben
unb SBertoottereS fchaffen, als bie geiftlofe SJtafcßlne.

®aS SebürfniS nad) oornehmen ßanbrnerfltcßen @r»

Zeugniffen ift oorhanben; aber otelen fehlt ber SJtut,
ißm entgegenzufommen, etwäS SefonbereS zu wagen ohne
profefforltdhe Anleitung unb ©mpfehlung. ®aher fteigt
ber SBert ber Antiquitäten inS Ungemeffene. ®eren
Käufer fehnen fidh uaeß Objeften, bte nodh etwas ißer»
fönlidßeS in ftdh tragen. „@S war ein SJtetfter, ber eS

feßuf", — baS wollen fte bei jebem ihrer AuSftattungS»
ftücfe preifen. Unb an foteßen SJteiftern ift in ber ©egen»
wart SJtangel ftatt Überfluß.

®tefen SJtangel oerfcßulben tn ftarfem SJtaße Staat
unb ©emeinben. ®a§ SubmiffionSwefen ift atterorten
ZU einem Krebsübel geworben. H®ute ift ber SBettbewerb
bem ©ewiffenlofen erleichtert, bem ©emiffenßaften aber
bis zur Unmöglichfett erfdßmert. gort mit biefer fcßänb»
ließen Berfehrtheit Jebe Sehörbe foil oerantwortlidh
gemadht werben, wenn eine öffentlich oergebene Arbeit
„billig unb fcßlecht" beforgt würbe, wenn fte ein Angebot
berücfftdhtigt, baS ftreng foliben ©runbfäßen wiberfpricht.
SBir ftnb jeßt glüdflidh foweit herunter gefommen ntit
otelerlel liebetlidhen Ausführungen, baß wir wieber auf
ben alten Stuf hoffen bürfen, eS fei „ber gute SKetfter
Zu förbern unb ber fcßlechte zu hinbern". Stocß jeber
offenbare Unfug mußte fcßließtidh abmirtfeßaften. ®er
©nbpunft einer trügerifeßen ©ntwicflung naht, weiter
geßtS nimmer. Jeßt muß neue SJtannfdhaft auf ben

Blan treten, bte tn gefunber, allen StebenSarten unb
Sheorien abgewenbeter SBeife ißre ©ignung unb Südßtig»
feit in ber Sßerfftatt erwirbt, etne SJtannfdhaft, tn ber
jeber einzelne Seßrling, ©efette unb SJteifter wirb. Stur
bann barf auch jeber einzelne ben Stolz beftßen, als
Künftler zugleid) SJteifter zu fein, benn er hat eS gelernt,
unter eigener Beantwortung zu arbeiten.

SBer etne folcße SJtannfdhaft, bie unferm freten
Bürgertum eine ftarfe Stüdfenbecfung geben wirb, ßetbei*
wünfdht unb förbern will, ber laffe feinen Sohn getroft
unb mit Stolz Haubwerfer werben!
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2. Der Gemeinderat ist befugt allfällig auf dem Zwangs-
wege und auf Kosten des Betroffenen den Vollzug
der obigen Vorschriften zu veranlassen.

Art. 18.
Diese Vorschriften treten nach der regierungsrätlichen

Genehmigung in Kraft.

Bei der Aufstellung dieser Vorschriften wollte man
Wiederholungen der in anderen Gesetzen und Verord-
nungen (z. B. Bauordnung) aufgestellten Bestimmungen
vermeiden und nur dasjenige festlegen, was man auch

tatsächlich aus- oder durchführen kann. Der erste Ent-
wurf ging nicht nur in einzelnen Bestimmungen weiter,
sondern enthielt noch eine Reihe weiterer Vorschriften,
deren Durchführung sehr erwünscht, aber in der Praxis
unmöglich geworden wäre; man ließ sie daher fallen.
Ebensowenig ging es mit Rücksicht auf die bestehenden
Verhältnisse an, starre Vorschriften zu erlassen, die keine

Ausnahmen zugelassen hätten. Entweder wären dann

manche an und für sich gesunde Wohnungen aufgehoben
worden, oder die Normen hätten so tief gehalten werden
müssen, daß mit ihnen der gewallte Zweck nicht zu er-
reichen wäre. Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß
es nicht allein auf Boden- und Fensterfläche und andere

in Zahlen ausdrückbare Bestimmungen, sondern nament-
lich auch aus die örtliche Lage (z. B. dichte, geschlossene

Überbauung oder weiträumige, offene Bauweise), die

Reinhaltung der Wohnungen, Häuser und Umgebung
ankommt.

Unter diesen Gesichtspunkten sind die obgenannten
Bestimmungen aufzufassen und anzuwenden. l?. X.

Handwerkslehre.
Ein energischer Meister, der „von der Picke auf diente"

und sich zu angesehenster Stellung emporgearbeitet hat,
behandelt diesen Punkt in ebenso entschiedener wie origi-
neller Weise. Seinen Ausführungen sei entnommen:
Wenn die Eltern die Überzeugung gewonnen haben, daß

ihr Sohn ein praktischer Kopf und künstlerisch befähigt
ist, wenn seine Neigungen zu freier, suchender und selb-

ständiger Arbeit klar hervortreten, statt für eine allzeit
gleichförmige, nach und nach völlig geistlose Betätigung,
dann soll er Handwerker werden und mit stolzem starken
Wollen eine Berufslehre antreten.

Warum? Schlechter kann das Handwerk nicht mehr
werden, als es in den letzten Jahrzehnten geworden ist;
aber es kann wieder besser werden, wenn sich ihm Männer,
wahrhafte Männer widmen, die auf das Gängelband der
staatlichen Mithülfe verzichten. Die Theoretiker wollten
dem Handwerk auf die Beine helfen und haben es soweit
gebracht, daß es jetzt auf hohen Stelzen im Sumpfe
waten darf. Der frühern Werkstattlehre ist alle mögliche
Schulung zugestellt worden und richtig: Die Schablone
hat gesiegt. Man hat sich von städtischen Lehrwerkstätten
weiß Gott was versprochen und will heute noch nicht
verstehen, daß sie alle Individualität niederreiten und
das Handwerk zwingen, gewissermaßen parallel der
Maschine zu arbeiten. Der Lehrjunge von heute soll sich

ängstlich an Maße, Berechnungen und Zeichnungen halten,
die ein „Studierter" ausgeheckt hat und diese Vorlagen
sind die gleichen von Zürich bis Berlin. Wie kann da
noch etwas Apartes herauskommen? Schließlich kommt
solche „Handwerkskunst" auf das Gleiche heraus, wie
ein Maffenprodukt aus der Fabrik, mit dem einzigen
Unterschied, daß sie zufolge der langsamern und unbe-

quemern Arbeit teurer im Preise steht. Das alte schöne

Handwerk mit all seiner frohen, selbstbewußten Eigenart
hat sich vor der maschinellen Technik gehorsamst ver-

beugt und so das Kriechen gelernt. Darum sein bemit-
leidenswerter Tiefstand!

Besserung ist möglich, wenn die Umkehr erfolgt. Die
jungen Leute, welche die rechte Lust bezeigen. Eigenes zu
schaffen und nicht bloß in den Geleisen, die Tausende
breitgetreten haben, weiter zu platschen, müssen vom
15. Jahre weg eine gründliche, ergiebige und genügend
lange Werkstattlehre in alter Form durchmachen und die
sogenannte handwerkliche Schulung soll erst der Geselle
suchen, der in allen äußern Hantierungen so „durch" ist,
daß er unverweilt die Probe machen kann, ob die ihm
angetragene Theorie für seine Zwecke etwas taugt.

Es ist durchaus kein Zufall, daß der Rückgang des
Handwerks zeitlich zusammenfällt mit dem unheimlich
steigenden Besuch der höhern Schulen und mit der un-
geheuren Zunahme von Leuten, die ihren Beruf verfehlt
haben. Hier verketten sich Ursache und Wirkung auf das
allerengste. Wenn heute in einem wohlhabenden bürger-
lichen Hause ein junger Mann Lust, Freude und Talent
zu baulicher Tätigkeit zeigt, so wird er nicht etwa Bau-
meister, sondern Architekt. Entspricht dann diese Berufs-
stellung wirklich seinen natürlichen Neigungen? Tatsachen
beweisen hundertfältig das Gegenteil. Bringe doch der
habliche, finanzkräftige Bürgerstand dem Handwerk wieder-
um seine Söhne herbei, die später die Möglichkett haben,
sich frei und ungehemmt zu entfalten und man wird er-
fahren, daß es rasch besser kommt. Das Handwerk ist
nicht dazu da, die ärmliche Rolle der Flickmeisterei zu
spielen, sondern es muß in alle Zukunft Neues geben
und Wertvolleres schaffen, als die geistlose Maschine.

Das Bedürfnis nach vornehmen handwerklichen Er-
zeugniffen ist vorhanden; aber vielen fehlt der Mut,
ihm entgegenzukommen, etwas Besonderes zu wagen ohne
professorliche Anleitung und Empfehlung. Daher steigt
der Wert der Antiquitäten ins Ungemeffene. Deren
Käufer sehnen sich nach Objekten, die noch etwas Per-
sönliches in sich tragen. „Es war ein Meister, der es

schuf", — das wollen sie bei jedem ihrer Ausstattungs-
stücke preisen. Und an solchen Meistern ist in der Gegen-
wart Mangel statt Überfluß.

Diesen Mangel verschulden in starkem Maße Staat
und Gemeinden. Das Submissionswesen ist allerorten
zu einem Krebsübel geworden. Heute ist der Wettbewerb
dem Gewissenlosen erleichtert, dem Gewissenhaften aber
bis zur Unmöglichkeit erschwert. Fort mit dieser schänd-
lichen Verkehrtheit! Jede Behörde soll verantwortlich
gemacht werden, wenn eine öffentlich vergebene Arbeit
^.billig und schlecht" besorgt wurde, wenn sie ein Angebot
berücksichtigt, das streng soliden Grundsätzen widerspricht.
Wir sind jetzt glücklich soweit herunter gekommen mit
vielerlei liederlichen Ausführungen, daß wir wieder auf
den alten Ruf hoffen dürfen, es sei „der gute Meister
zu fördern und der schlechte zu hindern". Noch jeder
offenbare Unfug mußte schließlich abwirtschaften. Der
Endpunkt einer trügerischen Entwicklung naht, weiter
gehts nimmer. Jetzt muß neue Mannschaft auf den

Plan treten, die in gesunder, allen Redensarten und
Theorien abgewendeter Weise ihre Eignung und Tüchtig-
keit in der Werkstatt erwirbt, eine Mannschaft, in der
jeder einzelne Lehrling, Geselle und Meister wird. Nur
dann darf auch jeder einzelne den Stolz besitzen, als
Künstler zugleich Meister zu sein, denn er hat es gelernt,
unter eigener Verantwortung zu arbeiten.

Wer eine solche Mannschaft, die unserm freien
Bürgertum eine starke Rückendeckung geben wird, herbei-
wünscht und fördern will, der lasse seinen Sohn getrost
und mit Stolz Handwerker werden!
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